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Keine Schätzung der Wassermenge nach ungeeichtem Zähler DokNr. 25091354

Der Verwendung von Zählerständen eines nicht geeichten Wasserzählers stehen die gesetzlichen Bestim-
mungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) entgegen. Das gilt auch für die Schätzung der verbrauchten
Wassermenge. So das VG Gelsenkirchen in seinem Urteil vom 19. 08. 2025 – 15 K 2823/21.

Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung zu Verbrauchskosten für Frischwasser. Er ist Grund-
stückseigentümer in Y. und dort an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Der zugehörige Was-
serzähler befindet sich allerdings nicht unmittelbar an oder in den auf dem klägerischen Grundstück stehen-
den Gebäuden, sondern in einem ca. 150 bis 200 Meter von den Gebäuden entfernten Schacht. Von dort
führt eine unter landwirtschaftlichen Nutzflächen liegende Leitung zu den klägerischen Gebäuden. Zwischen
Dezember 2019 und Oktober 2020 kam es an dieser Wasserleitung zu einem Leitungsbruch, der vom Was-
serversorgungsunternehmen (WVU) geortet und repariert wurde. Zugleich wurde ein neuer Zähler installiert.
Per Wassergebührenbescheid forderte das WVU knapp 42.000 € für den Wasserverbrauch – in der Zeit von
Dezember 2019 bis Juni 2020 nach dem alten Wasserzähler und von Juli bis Dezember 2020 nach dem
neuen Wasserzähler.

Der Kläger legte Widerspruch ein: Der Bescheid beruhe auf der Verwendung eines ungeeichten Wasser-
zählers. Dieser sei 2012 eingebaut worden, sodass der Eichzeitraum jedenfalls 2018 abgelaufen sei. Die
durch diesen Zähler erfolgten Messungen seien nicht verwertbar, da die Wassermenge durch einen Wasser-
zähler zu erfassen sei, der den eichrechtlichen Vorgaben entspreche. Erfülle der Wasserzähler diese Anforde-
rungen nicht, sehe § 33 MessEG ein ausdrückliches Verwertungsverbot vor. Das WVU argumentierte, es sei
zutreffend, dass der alte Zähler im Messzeitraum ungeeicht gewesen sei, eine nach dem Ausbau erfolgte
technische Befundprüfung habe jedoch ergeben, dass die Messergebnisse des Wasserzählers innerhalb der
technischen Fehlergrenzen lägen. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Zähler in dem hier maßgeblichen
Messzeitraum einwandfrei funktioniert habe und die tatsächlich verbrauchte Wassermenge anzeige.

Das VG Gelsenkirchen hielt den Bescheid für rechtswidrig: Nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 MessEG habe, wer ein
Messgerät verwendet, sicherzustellen, dass dieses nach § 37 Abs. 1 nicht ungeeicht verwendet wird. Das
gelte insbesondere auch, nachdem die in der Rechtsverordnung bestimmte Eichfrist abgelaufen sei. Die
Verwendung ungeeichter Zähler stelle nach § 60 Abs. 1 Nr. 14 MessEG als Verstoß gegen ein gesetzliches
Verbot eine Ordnungswidrigkeit dar, die bußgeldbewehrt sei. Vor diesem Hintergrund könnten Messungen,
die ein ungeeichter Zähler vornehme, von vornherein keine Grundlage für darauf beruhende Verbrauchsge-
bührenabrechnungen sein. Der Anschein der Richtigkeit des Messergebnisses bestehe bei fehlender Eichung
nicht.

Auch durch die zeitnah zur Ablesung durchgeführte Befundprüfung gemäß § 39 Abs. 1 MessEG könne der
Nachweis der Richtigkeit des Messergebnisses nicht geführt werden. Denn das hätte aus Sicht des Gerichts
zur Folge, dass eine Wasserverbrauchsabrechnung grundsätzlich unter Verwendung der Messergebnisse
ungeeichter Wasserzähler erfolgen könnte, und nur in den Fällen, in denen sich der Kunde gegen die Wasser-
abrechnung zur Wehr setze, sei dann eine Befundprüfung durchzuführen. Dies sei aber mit den gesetzlichen
Vorgaben unvereinbar. Sinn und Zweck der Verwendung geeichter Messeinrichtungen sei es, für den Zeit-
raum ihrer Eichung die Vermutung zu begründen, dass das Messergebnis zutreffend ist. Ist dieser Zeitraum
überschritten, habe diese Vermutung keine Geltung mehr. Anderweitige Grundlage einer Schätzung könne
hier z. B. noch ein Durchschnittsverbrauch des klägerischen Grundstücks in den Vorjahreszeiträumen oder
Referenzwerte aus dem Versorgungsgebiet des Wasserversorgers sein.
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